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Dieses Factsheet bietet eine Gegenüberstellung des „Common Understanding“ für „Horizon 
Europe“ mit dem aktuellen EU-Forschungsrahmenprogramm Horizon 2020. Die enthaltenen 
Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
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1. Politische Einigung zu Horizon Europe - Gesamtdarstellung 

Am 7. Juni 2018 hat die Europäische Kommission ihren Vorschlag für das 9. EU- 
Rahmenprogramm für Forschung und Innovation „Horizon Europe“ (Laufzeit: 2021-
2027) veröffentlicht: Dieser besteht aus der Verordnung zur Etablierung von „Horizon 
Europe“ einschließlich der Beteiligungsregeln sowie dem Beschluss über das 
Spezifische Programm zur Durchführung von Horizon Europe. Nach einer Reihe von 
Trilog-Verhandlungen einigten sich der Europäische Rat und das Europäische 
Parlament (EP) unter Vermittlung der Europäischen Kommission am 27. März 2019 auf 
ein „Common Understanding“ zu Horizon Europe. Diese Verständigung zwischen den 
Entscheidungsträgern bezieht sich auf Strukturen und Inhalte des künftigen EU-
Forschungsrahmenprogramms, jedoch noch ohne Berücksichtigung der finanziellen 
Ausstattung. Durch diese gemeinsame Festlegung soll eine Verzögerung des 
legislativen Entscheidungsprozesses vermieden und ein rechtzeitiger Start des 
Programms 2021 ermöglicht werden. 
 

Die Struktur der Säulen und Programmbereiche sieht demnach wie folgt aus: 
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Ausgewählte Aspekte im Vergleich zu Horizon 2020: 

o Erhalt der Säulenstruktur bei Neu-
strukturierung der Inhalte 

o Neue Assoziierungsmöglichkeiten für 
industrialisierte Drittstaaten 

o Umwandlung des Programmes Future 
and Emerging Technologies (FET) 

o Einführung von Missionen 

o Co-creation und Co-design der 
Programmschwerpunkte, auch unter 
Einbindung von Bürgern und 
Organisationen der Zivilgesellschaft  

o Neugestaltung der Partnerschaften 

o Etablierung des European Innovation 
Council (EIC) 

 

 

2. Programmatische Neuerungen: Vergleich mit Horizon 2020  

 
Excellent Science 

Weitestgehende Kontinuität zu Horizon 2020 ist beim ERC sowie bei den 
Forschungsinfrastrukturen vorgesehen. Bei den Marie Skłodowska-Curie Actions 
(MSCA) sind künftig stärkere Synergien mit anderen Programmen angedacht. MSCA-
Fellows  sollen etwa auch an Ausbildungsprogrammen der Knowledge and Innovation 
Communities (KICs) des European Institute of Innovation and Technology (EIT) 
teilnehmen dürfen. 

Global Challenges and European Industrial Competitiveness 

Diese Säule führt die Themen der Gesellschaftlichen Herausforderungen und der 
Industriellen Schlüsseltechnologien aus Horizon 2020 zu Clustern zusammen.  
Zudem ist im Rahmen dieser Säule auch die Durchführung sog. Missionen zu den oben 
genannten Themen, d.h. interdisziplinärer, ambitionierter und stark lösungsorientierter 
Forschungs- und Innovationsprogramme mit hoher gesellschaftlicher Relevanz, 
vorgesehen. 

Innovative Europe 

Die Hauptkomponente der dritten Säule „Innovative Europe“ ist der European 
Innovation Council (EIC). Der EIC soll zwei komplementäre Programmlinien umfassen: 
 

 Pathfinder for Advanced Research: Der Pathfinder basiert auf den Future and 
Emerging Technologies (FET) Programmen FET Open und FET Proactive unter 
Horizon 2020. Er soll themenoffen sein und hochriskante und innovative 
technologieorientierte Vorhaben vor allem von Konsortien, aber auch von einzelnen 
Antragstellenden, fördern. Mittels sog. Pathfinder Transition Activities sollen 
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ausgewählte geförderte Projekte zudem bei der kommerziellen Entwicklung 
unterstützt werden. 

 

 Accelerator: Der Accelerator knüpft an das KMU-Instrument unter Horizon 2020 an 
und soll vor allem KMU (inkl. Start-ups) und ihre potentiell bahnbrechenden und 
marktschaffenden Innovationen unterstützen. Dabei sollen sowohl Zuwendungen 
(grants) als auch gemischte Finanzierungsformen (blended finance/equity funding) 
zum Einsatz kommen. 

Die in Horizon 2020 gestarteten FET Flagships (Human Brain Project, Graphene und 
Quantum Technologies) werden entsprechend ihrer bisherigen Laufzeiten weiter 
gefördert. Unter Horizon Europe werden nach aktuellem Stand jedoch keine weiteren 
FET Flagships gefördert werden. Neue Initiativen aus diesem bisherigen FET 
Programmbereich, die momentan durch CSA Maßnahmen unterstützt werden, könnten 
in Horizon Europe je nach Bedarf im Rahmen von regulären Ausschreibungen bzw. 
auch innerhalb von Missionen gefördert werden. 

Widening participation and strengthening the European Research Area  

Die bereits in Horizon 2020 im Programm „Spreading Excellence and Widening 
Participation“ angesiedelten Maßnahmen zur Stärkung der Beteiligung und Exzellenz 
forschungsschwächerer Staaten sollen in ähnlicher Form, aber mit besserer finanzieller 
Ausstattung fortgeführt werden (Teaming, Twinning, ERA Chairs, COST). Zudem sind 
zusätzliche Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität von Projektanträgen aus den 
sog. „Widening Staaten“ (EU-Mitgliedstaaten seit 2004, als auch Griechenland, 
Luxemburg und Portugal sowie zwölf Assoziierte Länder) und Maßnahmen gegen 

„Brain Drain“ und für „Brain Circulation“ im Europäischen Forschungsraum vorgesehen. 

Einer der strittigen Aspekte der Verhandlungen zwischen den Mitgliedstaaten und dem 
EU-Parlament betraf die stärkere Beteiligung der sog. „Widening-Staaten“ an Horizon 
Europe. Hierzu wurden folgende Kompromisse gefunden: Bei der Gutachterauswahl 
soll verstärkt auf eine geographische Ausgewogenheit geachtet werden; potentiellen 
Projektpartnern aus „Widening-Ländern“ soll ermöglicht werden, bereits ausgewählten 
Konsortien nachträglich beizutreten und im Fall von gleichwertig bewerteten Anträgen 
soll bei der Evaluation von Anträgen die „geographische Balance“ des Konsortiums 
zusätzlich zu den Aspekten „Gender“ und „KMU-Beteiligung“ als nachrangiges 
Bewertungskriterium herangezogen werden. 

Mit dem Querschnittsbereich „Reforming and Enhancing the European Research and 
Innovation System“ werden Initiativen zur Unterstützung nationaler F&I-Systeme, 
Maßnahmen für die Verbreitung von Open Science sowie die Förderung von attraktiven 
Karrierewegen für Wissenschaftler, Gleichstellungsmaßnahmen und Citizen Science 
fortgeführt. 

Neustrukturierung der Partnerschaftsinstrumente 

Die Umsetzungsformen bzw. -instrumente für öffentlich-öffentliche und öffentlich-
private Partnerschaften (bislang: JPIs, ERA-Nets, JTIs/JUs, contractual PPPs, 
Maßnahmen nach Artikel 185, EIT Knowledge und Innovation Communities) werden 
unter dem Oberbegriff „European Partnerships“ neu strukturiert. Zukünftig wird es drei 
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Typen von Partnerschaften mit stärker differenzierten Voraussetzungen und 
Umsetzungsformaten geben: Ko-programmierte, Ko-finanzierte und 
institutionelle Partnerschaften.  

Beteiligungsregeln                                                                                                                             

Inhaltlich stehen die Beteiligungsregeln im Zeichen der Fortsetzung der Regeln von 
Horizon 2020. Als allgemeiner Referenzrahmen der Beteiligungsregeln dient die 
revidierte Haushaltsordnung von 2018, welche verschiedene Vereinfachungen enthält 
und den Umfang nötiger Informationen zur Antragstellung reduzieren soll. Die in 
Horizon 2020 eingeführten Projekttypen (Research and Innovation Actions, Innovation 
Actions, Coordination and Support Actions, Inducement Prizes, Pre-Commercial 
Procurement, Public Procurement of Innovative Solutions) werden beibehalten. Auch 
der besondere Projekttyp Fast Track to Research and Innovation Procedure (FTRI) soll 
in ausgewählten Ausschreibungen wieder zur Anwendung kommen. 

 

3. Ausblick: Weiteres Gesetzgebungsverfahren 
 

Die Verabschiedung des nächsten mehrjährigen EU-Finanzrahmens (MFR, 2021-2027) 
ist eine der zentralen Herausforderungen nach den EP-Wahlen und der Einsetzung einer 
neuen Europäischen Kommission. In diesen MFR-Verhandlungen steht u.a. das noch 
offene Budget von Horizon Europe auf der Agenda. Das vorherige Parlament forderte 
noch ein Budget von 120 Mrd. € für Horizon Europe, während der Vorschlag der 
Kommission etwa 94 Mrd. € vorsah.  

Ebenfalls offen sind hinsichtlich der Horizon Europe-Verordnung noch die Regelungen 
zu den Synergien mit anderen Fördermaßnahmen und zur Assoziierung von Dritt- 

 

staaten. Letzterer Punkt ist vor dem unklaren Ausgang des Brexit von besonderer 
Relevanz für die zukünftige Beteiligung des Vereinigten Königreichs. 

Zudem hat der strategische Programmierungsprozess in Vorbereitung auf die 
Schwerpunktsetzung der ersten Arbeitsprogramme von Horizon Europe begonnen.  
 
 
Zur Erinnerung:  
 
European Research and Innovation Days, 24. – 26. September, Brüssel 
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-
events/european-research-and-innovation-days/registration_en 
 
Öffentliche Konsultation: Horizon Europe Co-design 2021-2024 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HorizonEurope_Codesign_2021-2024 
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